
 
HAUSHALTSSATZUNG 

 
der Gemeinde Maulburg 

für das Haushaltsjahr   2  0  1  0 
 

 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 
(GBI.S.577) hat der Gemeinderat am 25. 1. 2010 folgende Haushaltssatzung für das                      
Haushaltsjahr  2 0 1 0 beschlossen: 
 

 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je  18.669.265,00 EUR 
 davon im VERWALTUNGSHAUSHALT     11.851.110,00 EUR 
           im VERMÖGENSHAUSHALT             6.818.155,00 EUR 
 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von  2.272.855,00 EUR 
 
3. dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCH - 
    TIGUNGEN  von       -,- EUR 
 

 
§ 2 

 
Der Höchstbetrag der KASSENKREDITE  für die Gemeinde- 
kasse wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR 
 

 
§ 3 

 
Die HEBESÄTZE werden festgesetzt: 
 
1. für die GRUNDSTEUER  
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
        Betriebe (GRUNDSTEUER  A)                    auf 300 v.H. 
    b) für die bebauten Grundstücke 
        (GRUNDSTEUER  B)                                   auf 280 v.H. 
    der Steuermessbeträge; 
 
2. für die GEWERBESTEUER                             auf    330 v.H. 
    der Steuermessbeträge  
 
Der  dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. 
 
Maulburg, den 25. 1. 2010 
 
gez. Multner, Bürgermeister 
 


